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Stadt Lommatzsch
Bauverwaltung

Am Markt 1

01623 Lommatzsch

Antrag auf Genehmigung einer Grundstücksentwässerungsanlage

mit Anschluss an die vorhandene Teilortskanalisation

1. Allgemeine Angaben

Grundstücksangaben

	Lage des Grundstückes:
	     


	Straße und Hausnummer:
	     


	Gemarkung:
	     


	Flurstück:
	     


Persönliche Angaben

Bauherr/in
Grundstückseigentümer/in:

	Name, Vorname:
	         
	
	     


	Straße:
	         
	
	     


	PLZ, Wohnort:
	         
	
	     


	Telefon:
	         
	
	     


Planverfasser/in:





Bauleiter/in:

	Name, Vorname:
	         
	
	     

	Straße:
	         
	
	     


	PLZ, Wohnort
	         
	
	     


	Telefon:
	         
	
	     


2. Art der Grundstücksentwässerungsanlage

 FORMCHECKBOX 

Neubau einer vollbiologischen Kleinkläranlage

 FORMCHECKBOX 

Umbau/Umrüstung auf Vollbiologie
 FORMCHECKBOX 

abflusslose Sammelgrube (Begründung zum Bau ist gesondert beizufügen)
Fabrikat/Typ/Herstellerangaben der gewählten Kleinkläranlage: 
	     

	     

	     

	     


	Bauartenzulassung:
	     


	Kapazität der Anlage/Einwohnerwerte:
	     


	Geplanter Baubeginn:
	     


Beigefügte Anlagen in zweifacher Ausfertigung

 FORMCHECKBOX 

Lageplan des zu entwässernden Grundstückes
 FORMCHECKBOX 

Grundriss und Flächenplan aus welchen der Verlauf der Leitungen, der Standort der Kläranlage sowie der Standort des Überschachtes ersichtlich ist 


sowie die Kennzeichnung der Einleitstelle in die Teilortskanalisation
 FORMCHECKBOX 

Herstellerangaben/Bauartenzulassung der geplanten Anlage
 FORMCHECKBOX 

Beschreibung des Vorhabens
 FORMCHECKBOX 

Angaben zu  Rechtsverhältnissen/Dienstbarkeiten/Leitungsrechten
Hinweise der Stadtverwaltung:

Im Ergebnis des Genehmigungsverfahrens wird dem Grundstückseigentümer bzw. der Antragstellenden Person die Genehmigung der Stadt Lommatzsch schriftlich als Bescheid übermittelt.

Die Genehmigung wird unter Bedingungen und Auflagen erteilt.

Die Amtshandlung ist kostenpflichtig. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 1,2 und 8 des Sächsischen Verwaltungskostengesetzes. Für die Gebührenfestsetzung wird das 8. Sächsische Kostenverzeichnis herangezogen.

Erklärung:
Es wird erklärt, alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht zu haben.
Es ist bekannt, das die Inbetriebnahme der Anlage erst nach Fertigmeldung und Bauabnahme durch die Stadt Lommatzsch erfolgen kann.

	Ort: 
	     
	
	Datum:
	     


	Unterschrift Bauherr
	
	Grundstückseigentümer
	
	Planverfasser


















































Posteingang der Stadt Lommatzsch











